
Amtliche Bekanntmachungen 

In der öffentlichen/nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 22.01.2025 

 wurden folgende Beschlüsse gefasst 

 

Anwesende: 

1   Bürgermeister 

13 Gemeinderäte  

1   Protokollantin 

 

Beschluss 01/01/2025 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bahretal beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 22.01.2025 die 

in der Anlage 1 beigefügte Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten und Lärmbelästi-

gung, zum Schutz voröffentlichen Beeinträchtigungen und über das Anbringen von Hausnummern 

der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel als Ortspolizeibehörde und zugleich erfüllende Gemeinde 

der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Liebstadt und der Gemeinde Bahretal (Poli-

zeiverordnung VG BG-B). 

 

Ja-Stimmen:  13    Nein-Stimmen:  0          Enthaltung:  1 Befangen:  0 

 

 

Beschluss 02/01/2025 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bahretal beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 22.01.2025 den 

Abschluss eines Leasing-Vertrages für ein MULAG Frontauslegermähgerät MFK 500 mit der FM 

LeasingPartner Sachsen-Thüringen GmbH, Neefestraße 88 in 09116 Chemnitz, als Anbauteil zum 

UNIMOG U318 3000. Der Leasingvertrag wird über eine Laufzeit von 78 Monaten abgeschlossen. 

Bei einer monatlichen Leasingrate von 819,91 EUR brutto ergibt sich ein Gesamtvertragswert von 

63.952,98 EUR brutto. Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt durch die Firma Henne Nutzfahrzeuge 

GmbH, Hans-Grade-Straße 2, 04509 Wiedemar, Niederlassung Wilsdruff. 

 

Ja-Stimmen:  14    Nein-Stimmen:  0          Enthaltung:  0 Befangen:  0 

 

 

Beschluss 03/01/2025 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bahretal beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 22.01.2025 ent-

sprechend § 2 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Bahretal das Einvernehmen nach § 36 BauGB 

den Bauantrag nach § 68 SächsBO des Antragstellers für den Neubau von 2 Milchtanks mit Technik-

box auf dem Flurstück 170/1 der Gemarkung Friedrichswalde, in 01819 Bahretal, Niederseidewitz 

22, zu erteilen.  

Damit stimmt die Gemeinde in ihrer Stellungnahme nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Vorhaben zu. 

 

Ja-Stimmen:  13    Nein-Stimmen:  0  Enthaltung:  0 Befangen:  1 

 


